
Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales   

Bekanntmachung 
über die Allgemeinverbindlicherklärung eines Tarifvertrags 

für das Gebäudereiniger-Handwerk 

Vom 5. August 2021 

Auf Grund des § 5 des Tarifvertragsgesetzes (TVG) in der bis zum 7. November 2006 geltenden Fassung der Bekannt-
machung vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1323), der zuletzt durch Artikel 175 Nummer 1 der Verordnung vom 
25. November 2003 (BGBl. I S. 2304) geändert worden war, wurde im Einvernehmen mit dem Tarifausschuss 

der Rahmentarifvertrag für gewerbliche Arbeitnehmer und Auszubildende des Gebäudereinigerhandwerks vom 4. Ok-
tober 2003 

mit Wirkung vom 1. April 2004 mit der weiter unten stehenden Einschränkung für allgemeinverbindlich erklärt. 

Geltungsbereich des Tarifvertrags:  

räumlich: das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland;  

betrieblich: alle Betriebe, die folgende, der Gebäudereinigung zuzurechnenden Tätigkeiten ausüben:   

1. Reinigung, pflegende und schützende Nachbehandlung von Außenbauteilen an Bauwerken aller Art, 

2. Reinigung, pflegende und schützende Behandlung von Innenbauteilen an Bauwerken aller Art, Gebäude-
einrichtungen, haustechnischen Anlagen sowie von Raumausstattungen und Verglasungen,   

3. Reinigung und Pflege von maschinellen Einrichtungen sowie Beseitigung von Produktionsrückständen, 

4. Reinigung und Pflege von Verkehrsmitteln, von Verkehrsanlagen und -einrichtungen sowie von Be-
leuchtungsanlagen,   

5. Reinigung von Verkehrs- und Freiflächen einschließlich der Durchführung des Winterdienstes,   

6. Durchführung von Dekontaminationsmaßnahmen,   

7. Durchführung von Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen sowie von Arbeiten der 
Raumhygiene.   

Die Betriebe fallen, soweit von ihnen oder in ihnen Gebäudereinigungsleistungen überwiegend erbracht 
werden, als Ganzes unter diesen Tarifvertrag;  

persönlich: alle Beschäftigten, die eine nach den Vorschriften über die Rentenversicherung der Arbeiter gemäß dem 
Sechsten Buch Sozialgesetzbuch versicherungspflichtige Tätigkeit ausüben, einschließlich derjenigen, 
die gemäß § 8 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch eine geringfügige Beschäftigung ausüben, sowie 
die Auszubildenden. 

Der Tarifvertrag wurden abgeschlossen zwischen der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, Bundesvorstand, 
Olof-Palme-Straße 19, 60439 Frankfurt am Main, sowie dem Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Hand-
werks, Dottendorfer Straße 86, 53129 Bonn. 

Die Allgemeinverbindlicherklärung wurde wie folgt eingeschränkt: 

Soweit Bestimmungen des Tarifvertrags auf Bestimmungen anderer Tarifverträge verweisen, erfasst die Allgemein-
verbindlicherklärung die verweisenden Bestimmungen nur, wenn und soweit die in Bezug genommenen tariflichen 
Regelungen ihrerseits für allgemeinverbindlich erklärt sind. 

Eine zustimmende Befassung des zuständigen Ministers oder seines Staatssekretärs im Sinne des Beschlusses des 
Bundesarbeitsgerichts vom 21. September 2016 − 10 ABR 33/15 − ist nicht erfolgt. Der oben genannte Tarifvertrag 
wird daher erneut auf Grund des § 5 TVG in der bis zum 7. November 2006 geltenden Fassung der Bekanntmachung 
vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1323), der zuletzt durch Artikel 175 Nummer 1 der Verordnung vom 25. November 
2003 (BGBl. I S. 2304) geändert worden war, 

mit Wirkung vom 1. April 2004 mit der oben genannten Einschränkung für allgemeinverbindlich erklärt. Die erneute 
Allgemeinverbindlicherklärung tritt an die Stelle der Allgemeinverbindlicherklärung vom 19. März 2004 (BAnz. S. 7093). 
Der Tarifvertrag trat mit dem Ablauf des 31. Dezember 2011 außer Kraft. 
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Arbeitgeber und Arbeitnehmer, für die der Tarifvertrag infolge der Allgemeinverbindlicherklärung verbindlich war, können 
von einer der Tarifvertragsparteien eine Abschrift des Tarifvertrags gegen Erstattung der Selbstkosten (Papier- und 
Vervielfältigungs- oder Druckkosten sowie das Übersendungsporto) verlangen. 

Berlin, den 5. August 2021 
IIIa6-31241-Ü-21a/21 

Der Bundesminister 
für Arbeit und Soziales 

In Vertretung 
B ö h n i n g  
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